
Die EU erstreckt sich über den europäischen Kontinent von 
Lappland im Norden bis zum Mittelmeer im Süden und von Irland 
im Westen bis Zypern im Osten: Die landschaftliche Vielfalt reicht 
von felsigen Küsten bis zu feinen Sandstränden, von fruchtbarem 
Weideland bis zu kargen Ebenen, von Seen und Wäldern bis zu 
arktischer Tundra.

Die Völker Europas mit ihren unterschiedlichen Traditionen, 
Kulturen und Sprachen machen knapp 7 % der Weltbevölkerung 
aus. Von ihrem geschichtlichen Erbe zeugen prähistorische 
Höhlenmalereien, antike griechische und römische Bauten, 
die maurische Architektur, mittelalterliche Festungen, 
Renaissanceschlösser und Barockkirchen. Das moderne 
Europa ist aber auch wegen seiner pulsierenden Städte, seiner 
bunten Kulturveranstaltungen, seiner vielfältigen Winter- und 
Sommersportmöglichkeiten sowie seiner abwechslungsreichen 
Küche ein attraktives Reiseziel.

Kein Wunder also, dass die Europäerinnen und Europäer gern 
reisen. Umso mehr, als die meisten Pass- und Gepäckformalitäten 
abgeschafft worden sind und in 19 EU-Ländern ein und dieselbe 
Währung, der Euro, gilt. Der Binnenmarkt beschert über 
510 Millionen Menschen eine größere Auswahl und günstigere 
Preise. Die meisten Europäer empfinden das Reisen in der EU als 
genauso problemlos wie das Reisen im eigenen Land.

Die EU besteht zurzeit aus 28 Ländern. Am 29. März 2017 hat das 
Vereinigte Königreich allerdings förmlich seine Absicht angekündigt, 

aus der EU auszutreten. Bis zum 29. März 2019 bleibt 
das Vereinigte Königreich jedoch Mitglied der EU – 

mit allen Rechten und Pflichten, die sich aus der 
Mitgliedschaft ergeben.

↘↘ DIESE PAPIERE BRAUCHEN SIE

EU-BÜRGER

Reisepass oder Personalausweis
An den EU-Binnengrenzen von 22 Mitgliedstaaten gibt es keine 
Kontrollen mehr. Möglich machen dies die Schengen-Bestimmungen, 
die Teil des EU-Rechts sind. Alle EU-Länder außer Bulgarien, 
Irland, Kroatien, Rumänien, dem Vereinigten Königreich und Zypern 
sind Schengen-Vollmitglieder. Island, Liechtenstein, Norwegen 
und die Schweiz gehören zwar nicht zur EU, sind aber ebenfalls 
Schengen-Mitglieder. Durch die Schengen-Bestimmungen wurden 
alle internen Grenzkontrollen aufgehoben, zugleich aber wirksame 
Kontrollen an den EU-Außengrenzen und eine gemeinsame 
Visumpolitik eingeführt. Im Falle einer schwerwiegenden Gefahr für 
die öffentliche Ordnung oder die innere Sicherheit eines EU-Landes 
können in Ausnahmefällen für einen begrenzten Zeitraum wieder 
Grenzkontrollen an den Binnengrenzen eingeführt werden.

Aus Sicherheitsgründen werden zurzeit an den Außengrenzen 
der EU die Daten aller Reisenden, auch die der EU-Bürgerinnen 
und -Bürger, systematisch mit in Datenbanken gespeicherten 
Informationen abgeglichen.

Wenn Sie in eines der sechs EU-Länder reisen, die nicht 
Schengen-Mitglieder sind, oder aus einem dieser Länder 
zurückkehren, benötigen Sie ebenso einen gültigen Reisepass oder 
Personalausweis, wie wenn Sie die EU über ihre Außengrenzen 
verlassen oder von außerhalb wieder in die EU einreisen. Um sich 
nötigenfalls ausweisen zu können, sollten Sie Ihren Pass oder 
Personalausweis allerdings auch bei Reisen innerhalb der EU 
stets mitführen. Prüfen Sie vor Reisen in Länder außerhalb der EU, 
welche Ausweispapiere Sie benötigen. Gültig sind einzig die von 
nationalen Behörden ausgestellten Ausweispapiere.

Kinder müssen einen eigenen Pass oder Personalausweis besitzen.

Visum
Für Reisen innerhalb der EU benötigen Sie kein Visum.

NICHT-EU-BÜRGER

Reisepass
Sie benötigen einen gültigen Reisepass.

Visum
Es gibt über 60 Länder und Gebiete, deren Staatsangehörige sich 
bis zu 90 Tage ohne Visum in der EU aufhalten dürfen. Zu diesen 
Ländern zählen Australien, Japan, Kanada, Neuseeland und die 
USA. Die meisten EU-Bürgerinnen und -Bürger brauchen auch 
umgekehrt kein Visum für die Einreise in diese Nicht-EU-Länder. 
Für die Einreise nach Irland und in das Vereinigte Königreich gelten 
etwas andere Visumvorschriften.

Beantragen können Sie ein Visum bei einem Konsulat oder bei der 
Botschaft des Landes, das Sie (hauptsächlich) besuchen wollen. 
Mit einem Schengen-Visum können Sie in sämtliche Schengen-
Länder reisen. Wenn Sie einen gültigen, von einem Schengen-Land 
ausgestellten Aufenthaltstitel oder ein gültiges Visum für den 
längerfristigen Aufenthalt haben, können Sie sogar bis zu 90 Tage 
in anderen Schengen-Ländern bleiben. Für die Einreise in ein 
EU-Land, das nicht zum Schengen-Raum gehört, benötigen Sie 
eventuell ein Visum.

↘↘ GELD
Der Euro
Der Euro (EUR) ist derzeit das Zahlungsmittel von rund zwei Dritteln 
der EU-Bürger, also von über 340 Millionen Menschen in 19 EU-
Ländern: Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Zypern (siehe Karte).

Das Euro-Symbol sieht so aus: €. Die Euro-Scheine sind in allen 
Ländern identisch. Die Münzen hingegen werden von den einzelnen 
Ländern herausgegeben; eine Seite ist überall gleich, die andere 
gestaltet jedes Land selbst. Alle Scheine und Münzen sind gültiges 
Zahlungsmittel in allen EU-Ländern (einschließlich vieler ihrer 
überseeischen Gebiete), die den Euro als Währung haben.

Im Einvernehmen mit der EU verwenden auch Andorra, Monaco, 
San Marino und die Vatikanstadt den Euro als ihre Landeswährung. 
Faktisch ist der Euro außerdem in einigen weiteren Ländern und 
Gebieten (wie Kosovo und Montenegro) Zahlungsmittel.

Viele Hotels, Geschäfte und Restaurants in europäischen Ländern 
außerhalb des Euroraums, insbesondere in touristischen Gebieten, 
akzeptieren den Euro neben der Landeswährung, ohne gesetzlich 
dazu verpflichtet zu sein.

Karten und Bargeld
Die EU hat mit ihren Vorschriften dafür gesorgt, dass elektronische 
Zahlungen im Euro-Raum heute ebenso leicht möglich sind wie 
Barzahlungen. Für grenzüberschreitende Euro-Transaktionen 
innerhalb der EU fallen dieselben Gebühren an wie für inländische. 
Geldabheben an einem Automaten beispielsweise kostet Sie somit 
überall in der EU genau so viel, wie wenn Sie in Ihrem eigenen Land 
am Automaten einer Bank Geld abheben, die nicht Ihre Hausbank 
ist. Die gleiche Gebührenregelung gilt für Euro-Zahlungen mit einer 
Debit- oder Kreditkarte, für Euro-Überweisungen und für Zahlungen 
per Lastschrift. Die Höhe der Gebühren kann indes von Bank zu 
Bank stark schwanken. Für internationale Zahlungen in anderen 
Währungen gelten diese Bestimmungen nicht.

Kürzlich eingeführte Regeln werden auch die Sicherheit von 
Online-Zahlungen verbessern und das Erheben von Aufschlägen für 
Zahlungen mit Kredit- oder Debitkarten verbieten.

Lassen Sie verlorene oder gestohlene Bankkarten sofort telefonisch 
sperren; notieren Sie sich die entsprechende Notfallnummer vor 
Ihrer Abreise.

Wenn Sie bei der Einreise in die oder bei der Ausreise aus der EU 
10 000 EUR oder mehr (bzw. den entsprechenden Gegenwert in 
einer anderen Währung) mit sich führen, müssen Sie dies beim Zoll 
deklarieren.

↘↘ EINKAUFEN
Nehmen Sie bitte von zu Hause eine Tragetasche mit, wenn Sie 
einkaufen gehen, damit weniger leichte Plastiktüten verbraucht 
werden. Alle EU-Länder sind verpflichtet, den Verbrauch dieser 
umweltschädlichen Kunststofftragetaschen zu reduzieren. Die 
meisten Länder haben beschlossen, dass die Verbraucher für jede 
Tasche, die sie beim Einkaufen erhalten, bezahlen müssen.

IN DER EU
Auf Ihren Reisen innerhalb der EU dürfen Sie einkaufen und 
mitnehmen, was und so viel Sie möchten, sofern die Waren für Ihren 
Eigenverbrauch und nicht für den Weiterverkauf bestimmt sind. Die 
Mehrwertsteuer und sonstige Verbrauchsteuern sind im Kaufpreis 
enthalten, sodass in anderen EU-Ländern keine weiteren Steuern zu 
entrichten sind.

Tabak und Alkohol
Jedes Land kann Richtwerte für die Tabak- und Alkoholmengen 
festlegen, die für den Eigenverbrauch eingeführt werden dürfen. 
Führen Sie größere Mengen dieser Waren mit sich, so wird man von 
Ihnen eventuell erfahren wollen, ob diese Waren wirklich nicht für 
kommerzielle Zwecke bestimmt sind. Die folgenden Werte dürfen 
von den Ländern allerdings nicht unterschritten werden:

ËË 800 Zigaretten
ËË 400 Zigarillos
ËË 200 Zigarren
ËË 1 kg Tabak
ËË 10 Liter Spirituosen
ËË 20 Liter alkoholische Getränke mit höchstens 22 % vol (z. B. 

Porto oder Sherry)
ËË 90 Liter Wein (davon höchstens 60 Liter Schaumwein)
ËË 110 Liter Bier

Lebensmittel
Für Fleisch- und Milchprodukte gelten bei Reisen innerhalb der EU 
keine Beschränkungen.

BEI DER EINREISE IN DIE EU
Bei der Einreise in die EU aus einem Land, das nicht zur 
EU gehört, dürfen Sie für Ihren Eigenverbrauch Waren in 
den nachstehend genannten Mengen mehrwertsteuer- und 
verbrauchsteuerfrei einführen. Dies gilt auch, wenn Sie aus 
Gibraltar, von den Kanalinseln, den Kanarischen Inseln oder 
aus anderen Gebieten kommen, in denen die Mehrwert- und 
Verbrauchsteuerbestimmungen der EU nicht gelten.

Alkoholische Getränke
ËË 1 Liter Spirituosen mit mehr als 22 % vol oder 2 Liter 

mit höchstens 22 % vol
ËË 4 Liter Wein
ËË 16 Liter Bier

Tabakerzeugnisse
Jedes EU-Land legt selbst fest, ob für Reisende, die in die EU 
einreisen, die oberen oder die unteren Höchstmengen gelten. Die 
unteren Höchstmengen gelten in einigen Ländern (Bulgarien, 
Griechenland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei und Ungarn) nur 
für Land- und Seereisende, in zwei Ländern (Estland und Rumänien) 
für alle Reisenden.

Obere Höchstmenge Untere Höchstmenge

200 Zigaretten oder 40 Zigaretten oder
100 Zigarillos oder 20 Zigarillos oder
50 Zigarren oder 10 Zigarren oder
250 g Tabak oder 50 g Tabak
Reisende unter 17 Jahren haben keinen Anspruch auf diese Alkohol- 
und Tabakfreimengen.

Sonstige Waren einschließlich Parfum
ËË Flug- und Seereisende: höchstens 430 EUR
ËË Sonstige Reisende: höchstens 300 EUR

Für Reisende unter 15 Jahren gilt in einigen EU-Ländern ein 
niedrigerer Wert, der jedoch in keinem Fall unter 150 EUR liegen 
darf.

Lebensmittel
Aus den meisten Ländern außerhalb der EU dürfen weder Fleisch- 
noch Milchprodukte in die EU mitgebracht werden, auch nicht in 
kleinen Mengen. Ausgenommen sind Andorra, die Färöer, Grönland, 
Island, Liechtenstein, Norwegen, San Marino und die Schweiz. 
Hiermit sollen Nutztiere in der EU vor Krankheiten geschützt 
werden.

↘↘ VERBRAUCHERSCHUTZ
Als Verbraucher haben Sie EU-weit Anspruch auf faire Behandlung, 
auf Produkte, die bestimmten Standards genügen, und auf 
Entschädigung, wenn etwas schiefgeht.

Bewusst genießen
Strenge Vorschriften für Herstellung, Verarbeitung 
und Verkauf von Lebensmitteln gewährleisten ein 

Höchstmaß an Lebensmittelsicherheit. Etikettierungsvorschriften 
garantieren klare, umfassende und genaue Angaben zu den 
Lebensmittelinhaltsstoffen. Achten Sie auf allen vorverpackten 
Öko-/Bio-Lebensmitteln auf das EU-Logo.

Bewusst einkaufen
Sowohl bei Online-Bestellungen als auch beim Einkauf in 
einem Ladengeschäft sind Sie vor zahlreichen unlauteren 
Geschäftspraktiken geschützt. Voreinstellungen auf Websites sind 
verboten, sodass Sie z. B. beim Online-Kauf eines Flugtickets nicht 
versehentlich eine Reiseversicherung mitbezahlen, die Sie gar nicht 
abschließen wollten. Auch ungerechtfertigte Aufschläge für die 
Online-Bezahlung mit Kreditkarte sind heute untersagt.

Bei kosmetischen Erzeugnissen ist anzugeben, wie lange sie 
nach dem Öffnen noch verwendet werden dürfen. Achten Sie 
auf das entsprechende Symbol mit der Verwendungsdauer; 
„12M“ beispielsweise bedeutet 12 Monate.

Sonnenschutzmittel müssen klar und deutlich gekennzeichnet 
sein, einschließlich einer genormten Angabe zum UV-Schutz.

Dieses Zeichen auf z. B. Spielzeug, Elektrogeräten und 
Handys bedeutet, dass die Produkte laut Hersteller 
sämtlichen geltenden EU-Sicherheits-, Gesundheits- und 
Umweltschutzanforderungen genügen.

Das EU-Umweltzeichen erhalten Produkte, die hohen 
Umweltstandards genügen. Das EU-Umweltzeichen hilft auch 
bei der Suche nach einer umweltfreundlichen Unterkunft 
(Hotel, Pension, Jugendherberge oder Campingplatz).

Preise vergleichen
Bei allen zum Verkauf angebotenen Waren müssen der Gesamtpreis 
(einschließlich der Mehrwertsteuer) und gegebenenfalls der 
Grundpreis, also der Preis pro Kilo oder Liter, angegeben sein. 
Bei der Online-Buchung eines Fluges muss der Gesamtpreis des 
Tickets (mit Steuern und Gebühren) von Anfang an sichtbar sein.

Probleme lösen
Die Europäischen Verbraucherzentren erteilen praktische Auskünfte 
über die Rechte von EU-Verbrauchern, und sie beraten und helfen 
kostenlos bei grenzüberschreitenden Beschwerden oder 
Streitigkeiten. Solche Zentren bestehen in allen 28 EU-
Ländern sowie in Island und Norwegen. Darüber 
hinaus gibt es eine ECC-Net-Reise-App mit vielen 
nützlichen Tipps und Informationen.

↘↘ ANREISE

MIT DEM AUTO ODER ZWEIRAD

Führerschein
Ein in einem EU-Land ausgestellter Führerschein wird in der 
gesamten EU anerkannt. Alle neu ausgestellten Führerscheine sind 
europaweit einheitlich in Form einer Plastikkarte gestaltet. In den 
meisten Ländern müssen Sie neben Ihrem gültigen Führerschein die 
Fahrzeugzulassungspapiere mit sich führen.

Kfz-Versicherung
Überall in der EU bietet Ihre Kfz-Versicherung die gesetzlich 
vorgeschriebene Mindestdeckung (Haftpflicht). Dies gilt auch für 
Island, Liechtenstein und Norwegen. Wenn Sie im Inland umfassend 
versichert sind, erstreckt sich dieser Versicherungsschutz oft 
auch auf andere Länder; vor der Abreise sollten Sie allerdings 
überprüfen, auf welche Länder dies zutrifft und wie lange der 
Versicherungsschutz gilt.

Das europäische Unfallmeldeformular, das Sie bei Ihrer 
Versicherung oder online erhalten und das es in mehreren Sprachen 
gibt, erleichtert Ihnen im Ausland die Protokollierung eines Unfalls.

Die grüne Versicherungskarte ist bei Reisen innerhalb der EU 
zwar nicht Pflicht, doch sie ist international als Nachweis einer 
bestehenden Mindesthaftpflichtversicherung anerkannt. Wenn Sie 
die grüne Karte nicht mitnehmen, sollten Sie auf jeden Fall einen 
anderen Versicherungsnachweis bei sich haben.

Maut und Vignetten
Viele Länder erheben für die Benutzung ihrer Straßen entfernungs- 
oder zeitabhängige Gebühren. Die EU achtet darauf, dass die 
erhobenen Gebühren angemessen sind und dass Gebietsfremde und 
gelegentliche Nutzer nicht diskriminiert werden.

Sicherheit im Straßenverkehr
Die europäischen Straßen sind zwar schon heute die sichersten 
der Welt, doch sollen sie noch sicherer werden. Neuwagen müssen 
ab sofort mit dem Notrufsystem „112 eCall“ ausgerüstet sein, 
damit die Rettungsdienste den Opfern von Verkehrsunfällen in der 
EU schneller zu Hilfe eilen können. Das 112-eCall-System wählt 
bei einem schweren Verkehrsunfall automatisch die einheitliche 
europäische Notrufnummer 112 und meldet den genauen Standort 
des Fahrzeugs.

In allen EU-Ländern besteht Gurtpflicht (sofern Gurte im 
Fahrzeug vorhanden sind). Kinder müssen durch geeignete 
Kinderrückhaltesysteme gesichert sein.

Telefonieren beim Fahren erhöht das Unfallrisiko erheblich und 
ist deswegen in fast allen EU-Ländern verboten, sofern keine 
Freisprecheinrichtung verwendet wird.

Der höchstzulässige Blutalkoholgehalt liegt zwischen 0,0 und 
0,8 mg/ml. Weitere wichtige Informationen zur Sicherheit im 
Straßenverkehr (u. a. zu Geschwindigkeitsbeschränkungen, zur 
Sicherheitsausrüstung für Auto-, Motorrad- und Fahrradfahrer, 
zum Tagfahrlicht und zur Winterreifenpflicht) erhalten Sie für 
jedes EU-Land über die App Going Abroad (Im Ausland unterwegs). 
Fahrzeugführer, die zu schnell oder unter Alkoholeinfluss 
fahren, können dank eines verbesserten grenzüberschreitenden 
Informationsaustauschs ausfindig gemacht werden.

Denken Sie daran, dass in Irland, Malta, dem Vereinigten Königreich 
und Zypern links gefahren wird und dass in einigen Ländern (etwa 
in Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Portugal) in der Regel 
„Rechts vor Links“ gilt.

Mit dem Fahrrad
Warum erkunden Sie Europa nicht mit dem Rad? Das 
europäische Radwegenetz EuroVelo überzieht den gesamten 
Kontinent, einschließlich einiger seiner Hauptattraktionen, mit 
15 Fernradwegen von insgesamt 70 000 km Länge. Oder entdecken 
Sie Europas Städte auf einem der vielen Selbstbedienungs-
Mieträder, die zum Teil von der EU kofinanziert werden.

MIT DEM FLUGZEUG
Die Schaffung des europäischen Luftverkehrsbinnenmarktes 
vor über 25 Jahren hat das Reisen mit dem Flugzeug in Europa 
revolutioniert. Die Flugpreise sind gesunken, und es gibt eine 
deutlich größere Auswahl an Fluggesellschaften, Verbindungen 
und Angeboten für die Passagiere. Dank der EU dürfen alle 
Fluggesellschaften, die die EU-Sicherheitsstandards erfüllen, jede 
Route innerhalb der EU bedienen, auch inländische Routen in einem 
anderen Land.

Sicherheit
Dank strenger Standards gehört Europa zu den sichersten 
Luftverkehrsregionen der Welt. Zur weiteren Erhöhung der 
Sicherheit müssen Fluggesellschaften aus Nicht-EU-Ländern im 
Besitz einer Genehmigung sein, in der ihnen bescheinigt wird, dass 
sie internationale Sicherheitsstandards erfüllen. Außerdem müssen 
sie ihre Flugzeuge in Europa inspizieren lassen, und sie dürfen 
den europäischen Luftraum nicht nutzen, wenn sie als unsicher 
eingestuft oder von ihren jeweiligen Luftfahrtbehörden nicht 
ausreichend beaufsichtigt werden.

Schutz
Für sämtliche von EU-Flughäfen abgehende Flüge gelten 
einheitliche EU-Vorschriften hinsichtlich der Sicherheitskontrollen 
von Passagieren, Handgepäck und aufgegebenem Gepäck. Es gibt 
eine einheitliche Liste der Gegenstände, die im Handgepäck und/
oder im aufgegebenen Gepäck untersagt sind. Die Mitnahme von 
Flüssigkeiten im Handgepäck unterliegt derzeit Beschränkungen.

MIT DEM ZUG
Die EU verfügt über ein Eisenbahnnetz von rund 220 000 km Länge. 
Es gibt in mehreren Ländern Hochgeschwindigkeitsstrecken mit 
einer Gesamtlänge von mehr als 8000 km (unter anderem London–
Paris, Paris–Brüssel–Amsterdam–Köln, Mailand–Rom sowie 
Barcelona–Madrid), auf denen die Züge bis zu 350 km/h erreichen. 
Zahlreiche weitere Strecken befinden sich bereits im Bau oder 
zumindest in Planung. Die europäischen Eisenbahnen gehören 
weltweit zu den sichersten.

MIT DEM SCHIFF
Die EU verfügt über viele bedeutende Seewege, auf denen – als 
Alternative zu oder in Kombination mit dem Straßen-, Luft- oder 
Eisenbahnverkehr – regelmäßige und hochwertige Verbindungen 
angeboten werden. Außerdem gibt es etwa 42 000 km schiffbare Flüsse, 
Kanäle und Seen. Die EU nimmt bei der Verbesserung der Sicherheit 
im Seeverkehr und bei der Förderung hoher Qualitätsstandards eine 
Vorreiterrolle ein. Anfang 2018 sind neue Sicherheitsvorschriften für 
Passagierschiffe in EU-Gewässern in Kraft getreten.

↘↘ PASSAGIERRECHTE
Die EU ist weltweit die einzige Region, in der Bus-, Flug-, Bahn- 
und Schiffsreisenden ein Bündel von Rechten zusteht. Passagiere, 
einschließlich solcher mit Mobilitätseinschränkungen, haben in der 
EU Anspruch unter anderem auf präzise, zeitnahe und zugängliche 
Information, auf Hilfe/Betreuung sowie (unter bestimmten 
Voraussetzungen) auf Entschädigung bei Annullierungen und 
großen Verspätungen. Außerdem sind Pauschalreisende durch 
EU-Vorschriften vor Annullierungen, Preiserhöhungen und anderen 
unangenehmen Überraschungen während der Reise umfassend 
geschützt. Ab Juli 2018 werden Reisende dank neuer Vorschriften 
für kombinierte Reiseleistungen noch besser geschützt sein, etwa 
bei der Buchung eines Flugs und eines Hotels oder Mietwagens auf 
ein und derselben Website.

Busreisende
Alle Busreisenden haben ein Recht darauf, vor und während der 
Reise angemessen über die bestehenden Angebote und über 
ihre Rechte informiert zu werden. Bei grenzüberschreitenden 
Reisen ab einer Länge von 250 km kommt bei einer Verspätung 
oder Annullierung der Fahrt u. a. das Recht auf Hilfe/Betreuung, 
Rückerstattung oder Umbuchung hinzu.

Flugreisende
Wenn Ihr Flug Verspätung hat oder annulliert wird oder wenn 
Ihnen die Beförderung verweigert wird, haben Sie als Fluggast ein 
Recht auf Information, Erstattung, Umbuchung, Entschädigung (in 
bestimmten Fällen) und Hilfe/Betreuung. Diese Rechte gelten auf 
allen Flügen ab einem Flughafen in der EU und auf den Flügen in 
die EU, die von einer Fluggesellschaft der EU durchgeführt werden. 
Die Fluggesellschaften haften bei Unfällen sowie für verlorenes, 
fehlgeleitetes oder beschädigtes Gepäck.

Bahnreisende
Auf allen grenzüberschreitenden Verbindungen innerhalb der EU 
haben Sie bei großen Verspätungen oder Zugausfällen ein Recht 
auf zeitnahe Information sowie auf Erstattung, Umbuchung, Hilfe/
Betreuung und Entschädigung. Die Rechte auf Inlandsstrecken 
können von Land zu Land unterschiedlich sein.

Schiffsreisende
Auch die Passagiere im Binnenschiffs- und im Seeverkehr genießen 
Rechte. Unter anderem haben sie Anspruch auf Erstattung, 
Umbuchung, Entschädigung und Hilfe/Betreuung, wenn ihr 
Schiff verspätet ist oder ausfällt, sowie auf leicht zugängliche 
Informationen. Diese Rechte gelten – mit einigen Ausnahmen 
– für alle Reisenden, die mit einem Schiff von oder zu einem 
Hafen innerhalb der EU unterwegs sind oder die eine Kreuzfahrt 
unternehmen, welche in einem EU-Hafen beginnt.

Reisende mit Behinderung oder mit eingeschränkter 
Mobilität

Reisende mit Behinderung oder mit eingeschränkter 
Mobilität haben Anspruch auf kostenlose Betreuung/
Hilfe in Flughäfen, Bahnhöfen, Häfen und bestimmten 
Busterminals sowie an Bord von Flugzeugen, Zügen, 

Schiffen und Fernbussen. Das Beförderungsunternehmen oder der 
Betreiber des Flughafens, Bahnhofs usw. sollte entweder bei der 
Buchung oder beim Fahrkartenkauf, spätestens aber 48 Stunden 
vor Reiseantritt (bei Fernbussen spätestens 36 Stunden vorher) über 
besondere Erfordernisse informiert werden.

Wenn Sie mit dem Auto unterwegs sind und in Ihrem Heimatland 
einen Parkausweis für Behinderte haben, können Sie auch in 
anderen EU-Ländern die Parkmöglichkeiten für Behinderte nutzen. 
Prüfen Sie jedoch die vor Ort jeweils geltenden Voraussetzungen. 
Achten Sie auf das Rollstuhlsymbol.

Beschwerden
Falls Sie meinen, während einer Reise nicht zu Ihrem Recht 
gekommen zu sein, richten Sie Ihre Beschwerde oder Forderung 
bitte zunächst an das betreffende Beförderungsunternehmen oder 
an den Betreiber des jeweiligen Flughafens, Bahnhofs, Hafens 
oder Busterminals. Sind Sie mit der Reaktion nicht zufrieden, so 
können Sie sich an die für den jeweiligen Verkehrsträger zuständige 
nationale Stelle wenden. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
der gebührenfreien Europe-Direct-Nummer 00 800 6 7 8 9 10 11; 
dort erfahren Sie auch, welche Stelle in Ihrem Fall zuständig ist. 
Die Europäischen Verbraucherzentren können ebenfalls helfen. 
Außerdem gibt es eine nützliche App Your Passenger Rights (Ihre 
Rechte als Fahrgast bzw. Passagier), mit der Sie auf der Stelle 
prüfen können, welche Rechte Sie haben und wie Sie 
sie geltend machen können.

↘↘ GESUNDHEIT
Zugang zu medizinischer Versorgung
Als EU- Bürger haben Sie mit der Europäischen 
Krankenversicherungskarte bei plötzlicher Erkrankung oder bei 
einem Unfall während eines vorübergehenden Aufenthalts in einem 
anderen EU-Land Anspruch auf Leistungen des dortigen öffentlichen 
Gesundheitssystems, und zwar unter denselben Voraussetzungen 
und zu denselben Kosten wie die Menschen, die in diesem Land 
versichert sind; dies gilt auch für Island, Liechtenstein, Norwegen 
und die Schweiz. Die Europäische Krankenversicherungskarte, die 
kostenfrei bei Ihrer nationalen Krankenversicherung erhältlich ist, 
beweist, dass Sie in einem EU-Land versichert sind. Außerdem 
verringert sie den Verwaltungsaufwand, und sie erleichtert die 
Kostenerstattung. In einigen Ländern befindet sie sich auf der 
Rückseite der nationalen Karte, in anderen Ländern werden 
gesonderte Karten ausgestellt.

Jedes Land hat seine eigenen Bestimmungen für die öffentliche 
Gesundheitsversorgung. In manchen Ländern ist die Behandlung 
kostenlos oder Sie müssen nur einen Teil der Kosten übernehmen. 
In anderen Ländern müssen Sie zunächst den Gesamtbetrag 
bezahlen und anschließend einen Antrag auf Erstattung stellen; 
bewahren Sie hierfür alle Rechnungen, Rezepte und Quittungen auf. 
Stellen Sie den Erstattungsantrag schon von Ihrem Reiseland aus 
oder aber gleich nach Ihrer Rückkehr.

Reiseversicherung
Die Europäische Krankenversicherungskarte ist kein Ersatz 
für eine Reiseversicherung, da damit nicht die Kosten etwa für 
eine Rückführung ins Heimatland oder für eine Bergrettung in 
einem Skigebiet abgedeckt sind. Gegen diese Risiken sollten Sie 
nötigenfalls eine Reiseversicherung abschließen.

Medikamente
Ein Rezept Ihres Arztes gilt in allen EU-Ländern, doch sollten Sie 
sich vergewissern, ob das verschriebene Medikament auch in dem 
von Ihnen besuchten Land verkäuflich und verfügbar ist. Achten 
Sie darauf, dass die Verschreibung alle erforderlichen Angaben 
über Sie, den verschreibenden Arzt und das verschriebene Produkt 
enthält.

Impfungen
Für Reisen innerhalb der EU sind in der Regel keine Impfungen 
erforderlich. Impfvorschriften bzw. ‑empfehlungen bestehen 
lediglich für einige Überseegebiete der EU. Informieren Sie sich vor 
der Abreise bei Ihrem Arzt. Die EU ist zwar größtenteils tollwutfrei, 
doch in vielen anderen Ländern ist die Seuche noch verbreitet. 
Suchen Sie einen Arzt auf, falls Sie von einem Wild- oder Haustier 
gebissen oder gekratzt werden – selbst wenn Sie gegen Tollwut 

geimpft sind.

Badegewässer
Über 96 % der 21 000 Badeplätze an Küsten- und Binnengewässern 
in der EU genügen den Mindestanforderungen an die Wasserqualität, 
und bei über 85 % ist die Qualität „ausgezeichnet“. Schauen Sie sich 
an den Badeplätzen nach den amtlichen Symbolen um, die über die 
Wasserqualität Auskunft geben.

↘↘ KOMMUNIKATION
Sprachen
Europa ist reich an Sprachen; die meisten gehören zur 
germanischen, romanischen, slawischen, baltischen oder keltischen 
Sprachfamilie. Neben den 24 Amtssprachen der EU gibt es in Europa 
noch viele weitere Regional- und Minderheitensprachen.

Über 50 % der Europäerinnen und Europäer geben an, dass 
sie sich in mindestens einer weiteren Sprache als in ihrer 
Muttersprache unterhalten können; ein Viertel spricht sogar 
mindestens zwei weitere Sprachen. Machen Sie Gebrauch von 
Ihren Sprachkenntnissen, wenn Sie in Europa unterwegs sind. Oft 
freuen sich die Einheimischen schon, wenn Sie auch nur wenige 
Worte in der Landessprache beherrschen. So heißt „danke“ in den 
Amtssprachen der EU:

Bulgarisch Blagodarya Litauisch Ačiū
Dänisch Tak Maltesisch Grazzi
Deutsch Danke Niederländisch Bedankt
Englisch Thank you Polnisch Dziękuję
Estnisch Aitäh Portugiesisch Obrigado
Finnisch Kiitos Rumänisch Mulţumesc
Französisch Merci Schwedisch Tack
Griechisch Efkaristo Slowakisch Ďakujem
Irisch Go raibh maith agat Slowenisch Hvala
Italienisch Grazie Spanisch Gracias
Kroatisch Hvala Tschechisch Děkuji
Lettisch Paldies Ungarisch Köszönöm

Mobiltelefone
Roaming zu Inlandspreisen: Auf Reisen in der EU können Sie Ihr 
Mobiltelefon heute ohne Aufschläge genauso nutzen wie im eigenen 
Land. Bei Aufenthalten in anderen EU-Ländern zahlen Sie mit 
der SIM-Karte Ihres Wohnsitzlandes für Anrufe, SMS und Daten-
Downloads dasselbe wie zu Hause. Falls Ihr Datenvolumen im 
Inland jedoch unbegrenzt ist oder Sie für das eigene Land einen sehr 
günstigen Datentarif haben, erhalten Sie für das Roaming in der 
EU – ohne Aufschlag – ein zwar großes, aber möglicherweise nicht 
unbegrenztes Datenvolumen. Wenn Sie dieses Roaming-Volumen 
überschritten haben, kann Ihr Anbieter einen geringen Roaming-
Zuschlag (von weniger als 0,006 EUR pro MB) erheben.

WLAN
Da die EU die Einrichtung von gebührenfreien öffentlichen 
Hotspots finanziell unterstützt, werden Sie auf Ihren 
Reisen überall in der EU vermehrt kostenlosen Zugang 
zum Internet erhalten, etwa auf Plätzen oder in Parks 

und Museen. Wo Sie dieses Symbol sehen, haben Sie freien 
Internetzugang:

Briefmarken
Briefmarken dürfen nur in dem Land verwendet werden, in dem sie 
gekauft wurden. Dies gilt auch für auf Euro lautende Briefmarken.

UNTERWEGS IN 

EUROPA
2018 ↘ 2019

UNTERWEGS IN 

EUROPA 

2018 ↘ 2019

ein Kontinent mit tausendjähriger Geschichte, einem 
reichen Kulturerbe und einigen der atemberaubendsten 
Landschaften der Welt. Viele Entdeckungen warten auf den 
Reisenden – und dank der Europäischen Union (EU) ist alles 
viel leichter als früher.

An vielen Grenzen innerhalb der EU gibt es keine 
Kontrollen mehr. Und auch Ihren Hund oder Ihre Katze 
dürfen Sie auf die Reise mitnehmen. Der Zugang zu 
medizinischer Versorgung ist problemlos, und der Euro 
erleichtert Schnäppchenjägern das „grenzenlose“ 
Einkaufen. Gut zu wissen für Autofahrerinnen und 
Autofahrer aus der EU: Sowohl Ihr Führerschein als auch 
Ihre Kraftfahrzeugversicherung gelten in den anderen 
EU-Ländern ebenso wie im Inland. Ihr Mobiltelefon oder 
Smartphone können Sie jetzt genauso wie im eigenen Land 
nutzen, d. h. ohne zusätzliche Gebühren.

Weitere Informationen, nützliche Tipps und eine 
Europakarte finden Sie in diesem Infoblatt. 

Sie können die Broschüre bestellen oder hier herunterladen:  
http://publications.europa.eu/webpub/com/travelling-in-
europe/de/  
oder den QR-Code unten scannen.

Europa:  

Europäische Union

12M

12M

12M

http://publications.europa.eu/webpub/com/travelling-in-europe/de/
http://publications.europa.eu/webpub/com/travelling-in-europe/de/
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Europäische Union
Statistische Grunddaten europäischer Länder

EU-Länder
Fläche

(1 000 km²)
Einwohnerzahl

(Mio.) (*)
Bruttoinlandsprodukt

je Einwohner
(KKS) (1)

Belgique/België/
Belgien 31 11,3 34 300

България
Bulgarien 111 7,1 14 200

Česká republika
Tschechische Republik 79 10,5 25 600

Danmark
Dänemark 43 5,7 36 100

Deutschland 358 82,8 36 000

Eesti
Estland 45 1,3 21 900

Éire/Ireland 
Irland 71 4,7 53 300

Ελλάδα
Griechenland 132 10,7 19 700

España
Spanien 499 46,5 26 700

France
Frankreich 549 67,0 30 400

Hrvatska
Kroatien 57 4,1 17 400

Italia
Italien 301 60,5 28 200

Κύπρος/Kibris
Zypern 9 0,8 24 100

Latvija
Lettland 66 1,9 18 800

Fläche
(1 000 km²)

Einwohnerzahl
(Mio.) (*)

Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner

(KKS) (1)

Lietuva
Litauen 65 2,8 22 000

Luxembourg
Luxemburg 2,6 0,5 75 100

Magyarország
Ungarn 93 9,8 19 700

Malta
Malta 0,3 0,4 27 900

Nederland
Niederlande 38 17,0 37 200

Österreich 84 8,7 37 200

Polska
Polen 314 38,0 19 900

Portugal
Portugal 89 10,3 22 500

România
Rumänien 239 19,6 16 900

Slovenija
Slowenien 20 2,1 24 100

Slovensko
Slowakei 49 5,4 22 400

Suomi/Finland
Finnland 338 5,3 39 900

Sverige
Schweden 450 9,9 36 000

United Kingdom 
Vereinigtes Königreich 248 65,8 31 300

Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer
Fläche

(1 000 km²)
Einwohnerzahl

(Mio.) (*)
Bruttoinlandsprodukt

je Einwohner
(KKS) (1)

Albanien 29 3,0 8 500

Bosnien und 
Herzegowina 51 3,8 9 300

Kosovo (**) 11 1,9 Nicht verfügbar

ehemalige 
jugoslawische 

Republik Mazedonien
26 2,1 10 900

Montenegro 14 0,6 13 000

Serbien 77 7,1 10 700

Türkei 783 80,8 18 800

Europa in der Welt
Fläche

(1 000 km²)
Einwohnerzahl

(Mio.) (*)
Bruttoinlandsprodukt

je Einwohner
(KKS) (1)

Die 28 EU-
Mitgliedstaaten 

zusammen
4 234 511,80 29 100

China 9 596 1 379,3 11 300

Indien 3 287 1 281,9 4 900

Japan 378 126,4 31 100

Russland 17 098 142,2 19 800

USA 9 833 326,6 42 300

(*) Die Angaben beziehen sich auf das Jahr 2017.
Quelle: Eurostat (ec.europa.eu/eurostat).

(1) Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der Gesamtwert aller in einem Jahr in einem Land produzierten Güter und Dienstleistungen und 
wird oft verwendet, um den Wohlstand eines Landes auszudrücken. Der Kaufkraftstandard (KKS) ist eine Maßeinheit, die unabhängig 
vom Preisniveau einem für jedes Land identischen Volumen an Gütern und Dienstleistungen entspricht. Der Wert eines KKS entspricht 
ungefähr einem Euro. Die BIP-Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2016.
(**) Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244 des Sicherheitsrates der 
Vereinten Nationen und mit dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo.

In Vielfalt geeint. Die EU umfasst 28  europäische Länder, die die gleichen demokratischen Werte 
teilen und sich mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, Frieden und Wohlstand zu sichern. Sie 
haben bestimmte Befugnisse an gemeinsam eingerichtete europäische Organe abgegeben, sodass 
auf europäischer Ebene demokratische Beschlüsse über Fragen von europäischer Bedeutung getroffen 
werden können. Die EU hat sich der Wahrung der Vielfalt der europäischen Kulturen und Lebensarten 
verschrieben. Weitere Länder haben einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt. Mehr über die EU 
erfahren Sie hier: europa.eu.

LEGENDE

Kandidatenland 
oder potenzielles 
Kandidatenland

EU-Land
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Staatsgrenze
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Regierungssitz
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Strom
Die Stromversorgung erfolgt in Europa mit 220-240 V Wechselstrom. In 
Irland, Malta, dem Vereinigten Königreich und Zypern werden dreipolige 
Stecker verwendet, in allen anderen EU-Ländern grundsätzlich 
zweipolige, die jedoch nicht völlig identisch sind. Dennoch sollte es 
möglich sein, Geräte mit zweipoligen Steckern überall zu benutzen.. 
Adapter erhalten Sie üblicherweise an Flughäfen und in Ferienorten.

↘↘ REISETIPPS
In Europa gibt es unglaublich viel zu sehen und zu unternehmen. 
Anregungen und Informationen finden Sie auf unserer Website zu den 
interessantesten europäischen Reisezielen (visiteurope.com) sowie 
auf den Internetseiten der offiziellen Tourismuszentralen der einzelnen 
EU-Länder.

Die Länderkürzel entsprechen den Kfz-Länderkennzeichen.

Österreich austria.info 00 43

Belgien visitflanders.com 
belgique-tourisme.be

00 32

Bulgarien bulgariatravel.org 00 359

Zypern visitcyprus.com 00 357

Tschechische 
Republik

czechtourism.com 00 420

Deutschland germany.travel 00 49

Dänemark visitdenmark.com 00 45

Spanien spain.info 00 34

Estland visitestonia.com 00 372

Frankreich int.rendezvousenfrance.com 00 33

Finnland visitfinland.com 00 358

Vereinigtes 
Königreich

visitbritain.com 00 44

Griechenland visitgreece.gr 00 30

Ungarn gotohungary.com 00 36

Kroatien croatia.hr 00 385

Italien enit.it/en 00 39

Irland discoverireland.ie 00 353

Luxemburg visitluxembourg.com 00 352

Litauen lithuania.travel 00 370

Lettland latvia.travel 00 371

Malta visitmalta.com 00 356

Niederlande holland.com 00 31

Portugal visitportugal.com 00 351

Polen poland.travel 00 48

Rumänien romania.travel 00 40

Schweden visitsweden.com 00 46

Slowakei slovakia.travel 00 421

Slowenien slovenia.info 00 386

Die EU unterstützt und fördert jedes Jahr zahlreiche kulturelle Projekte 
und Veranstaltungen in ganz Europa, darunter die Nominierung der 
„Kulturhauptstädte Europas“. Sie stellt Mittel für Ausstellungen und 
Veranstaltungen bereit, die das Kulturerbe der ausgewählten Städte zur 
Geltung bringen und eine Vielzahl von Künstlern und Darstellern aus 
ganz Europa zusammenführen.

Im Jahr 2018 sind Valletta, beeindruckende Festungsstadt und 
gleichzeitig Hauptstadt von Malta, und Leeuwarden, die Hauptstadt 
Frieslands im Norden der Niederlande, die Kulturhauptstädte Europas. 
Diesen Titel teilen sich 2019 Plovdiv, die um sieben Hügel herum 
erbaute historische Stadt in Bulgarien, und das süditalienische Matera 
mit seinen spektakulären Höhlensiedlungen in den Karstfelsen.

2018 ist Europäisches Kulturerbejahr: In ganz Europa wird es 
Veranstaltungen und Initiativen rund um Europas vielfältiges kulturelles 
Erbe geben. Informieren Sie sich unter europa.eu/cultural-heritage/
eych-events-grid über Ereignisse in Ihrer Nähe!

#EYCH2018 #EuropeForCulture
Dank neuer EU-Bestimmungen können Sie ab jetzt, 
wenn Sie auf Ihren Reisen in anderen Mitgliedstaaten 
einen freien Augenblick haben, uneingeschränkt und 
ohne Aufschläge auf die von Ihnen bezahlten Online-
Dienste zugreifen (Filme, Sportereignisse, E-Books, 
Videospiele und Musikdienste).

↘↘ ZEITZONEN

↘↘ HEIMTIERE
Der bei jedem Tierarzt erhältliche „EU-Heimtierausweis“ erleichtert 
das grenzüberschreitende Reisen mit Hund, Katze oder Frettchen. Alle 
Hunde, Katzen und Frettchen müssen einen solchen Ausweis haben 
und zur Identifikation entweder einen elektronischen Mikrochip oder 
eine deutlich lesbare, vor Juli 2011 angebrachte Tätowierung tragen. Sie 
müssen außerdem gegen Tollwut geimpft sein; genaue Angaben hierzu 
sind in den Heimtierausweis einzutragen. Die Impfung muss nach der 
Implantation des Mikrochips bzw. nach der Tätowierung stattfinden.

Darüber hinaus müssen Hunde vor Reisen nach Finnland, Irland, Malta 
und in das Vereinigte Königreich von einem Tierarzt einer speziellen 
Bandwurmbehandlung unterzogen werden. Die Behandlung muss ein 
bis fünf Tage vor der Ankunft in einem dieser Länder erfolgt und im 
Heimtierausweis vermerkt sein.

Der EU-Heimtierausweis gilt nur für Hunde, Katzen und Frettchen. 
Wenn Sie andere Heimtiere auf Ihrer Reise mitnehmen möchten (z. B. 
Kaninchen, Vögel oder Nager), sprechen Sie bitte mit Ihrem Tierarzt. 
Falls Sie mit Ihrem Heimtier in ein Land außerhalb der EU reisen, 
achten Sie darauf, dass die Voraussetzungen für die Wiedereinreise 
erfüllt sind, bevor das Tier die EU verlässt.

↘↘ IM NOTFALL
Einheitliche Europäische Notrufnummer: 112
Die Rettungsdienste sind in jedem EU-Land unter der gebührenfreien 
Nummer 112 zu erreichen (Festnetz und Mobiltelefon).

Bei Verlust oder Diebstahl
Melden Sie jeden Diebstahl bei der örtlichen Polizei. Wenn Sie vor 
Gericht oder bei Ihrer Versicherung Ansprüche geltend machen 
wollen, muss ein Polizeiprotokoll vorliegen. Lassen Sie verlorene oder 
gestohlene Bankkarten sofort sperren. Wurde Ihnen der Reisepass 
gestohlen, so verständigen Sie ein Konsulat oder die Botschaft Ihres 
Heimatlandes sowie die Polizei. Wenn Sie sich in einem Land außerhalb 
der EU befinden und Ihr eigenes Land dort nicht vertreten ist, können 
Sie sich an ein Konsulat oder die Botschaft jedes anderen EU-Landes 
wenden.

↘↘ WEITERE INFORMATIONEN ÜBER 
DIE EUROPÄISCHE UNION

DIE EU IM INTERNET
Informationen über die Europäische Union sind in allen Amtssprachen 
abrufbar unter: http://europa.eu

BESUCHEN SIE UNS!
In ganz Europa gibt es Hunderte örtliche EU-Informationszentren.
Die Anschrift des nächstgelegenen Zentrums finden Sie unter:  
http://europedirect.europa.eu

RUFEN SIE UNS AN ODER SCHREIBEN SIE UNS!
Europe Direct beantwortet Ihre Fragen über die Europäische Union.
Sie erreichen diesen Dienst über die gebührenfreie Rufnummer 
00 800 6 7 8 9 10 11 (einige Mobilfunkbetreiber gewähren keinen 
Zugang zu „00800“-Nummern oder berechnen möglicherweise eine 
Gebühr) oder gebührenpflichtig von außerhalb der EU unter der 
Telefonnummer +32 22999696 bzw. per E-Mail über  
http://europa.eu/contact.

LESENSWERTES
Veröffentlichungen über die EU sind nur einen Mausklick entfernt auf 
der Website des EU Bookshop: https://publications.europa.eu/de/
publications

VERTRETUNGEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION
Die Europäische Kommission hat Büros (Vertretungen) in allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union:  
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-
countries_de

BÜROS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS
Das Europäische Parlament verfügt in jedem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union über ein Informationsbüro:  
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/information_
offices.html

DELEGATIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION
Die Europäische Union hat in vielen Teilen der Welt auch Delegationen: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/
geo_de
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Sommerzeit
Am 25. März 2018 (Beginn der Sommerzeit) werden die Uhren in der 
gesamten EU um eine Stunde vorgestellt, am 28. Oktober 2018 (Beginn 
der Winterzeit) um eine Stunde zurück. Die entsprechenden Daten für 
2019 sind der 31. März und der 27. Oktober.
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EU-Länder, in denen der Euro 
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